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RS OGH 1978/11/21 5Ob21/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.1978

Norm

EO §387

Rechtssatz

Die Bejahung der Zuständigkeit des Erstgerichtes zur Durchführung des Provisorialverfahrens hindert das

Rekursgericht nicht, im Rahmen seiner Entscheidung auch als Vorfrage zu prüfen, in welchem Verfahren der zu

sichernde Anspruch selbst abzuhandeln sein wird.

Entscheidungstexte

5 Ob 21/78
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